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Verleihstation Elektrofahrräder 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
1. Der Einrichtung von 4 Verleihstationen mit Elektrofahrrädern an Standorten der Land-
kreisverwaltung in Ravensburg wird zugestimmt. 
 
2. Die Bewilligung der Finanzmittel erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die erforderlichen Res-
sourcen im Kreishaushalt für die Jahre 2023 ff. tatsächlich bereitgestellt werden.  
 
Kurzdarstellung der Sach- und Rechtslage: 
 
Das Landratsamt Ravensburg plant in Zusammenarbeit mit den Technischen Werken 
Schussental (tws) und mit Unterstützung/Beteiligung der Stadt Ravensburg insgesamt 4 Ver-
leihstationen mit Elektrofahrrädern für den dienstlichen und privaten Gebrauch einzurichten. 
Die Einrichtung dieser 4 Verleihstationen hat insbesondere zum Ziel, die Mobilität der Mitar-
beitenden zwischen den verschiedenen Standorten des Landratsamtes in Ravensburg zu ver-
bessern und auf eine nachhaltige Mobilität auszurichten. Sehr viele Mitarbeitende haben im 
Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung die Anforderung aufgrund von Besprechungen, 
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Sitzungen, Schulungen etc. andere Standorte des Landratsamtes aufzusuchen. Die Nutzung 
für solche Fahrten zu dienstlichen Terminen an anderen Standorten, aber auch die private 
Nutzung für den Weg innerhalb des Stadtgebietes soll mit den Leihfahrrädern möglich sein. 
Damit wird die Mobilität mit dem Fahrrad für die Mitarbeitenden einfach umsetzbar und der 
Verzicht auf die Nutzung des Autos erleichtert.  Diese Maßnahme ist auch vor dem Hinter-
grund der angespannten Parksituation im Stadtgebiet zu sehen und bietet insbesondere für 
alle Mitarbeitenden einen großen Mehrwert, die aus dem Umland mit dem Auto zur Arbeit 
fahren (müssen) und (noch) nicht den ÖPNV nutzen können.  
 
Aber auch für die Bürgerinnen und Bürger sind die weiteren Fahrradverleihstationen vollstän-
dig nutzbar und erweitern das bereits bestehende Netz der Verleihstationen sinnvoll. 
 
Die Maßnahme steigert somit die Attraktivität des Landratsamtes als Arbeitgeber und hat eine 
positive Signalwirkung für die Öffentlichkeit. 
 
Die Energieversorgung der Verleihstationen zeichnet sich durch 100% zertifizierten Ökostrom 
aus. Auch damit möchte der Landkreis beim Thema der nachhaltigen und ökologischen Mobi-
lität einen Beitrag für dieses Zukunftsthema leisten. 
 
 
I. Standorte der Verleihstationen und Fahrräder 
Die Verleihstationen sollen an folgenden Standorten eingerichtet werden:  

• Kreishaus I (Friedenstr., beim Haupteingang) 

• Kreishaus II (neben Grundbuchamt) 

• Jobcenter (Sauterleutestr.) 

• Landwirtschaftsamt (Frauenstr., Coswigerplatz) 

 
Bei der Platzierung soll auf eine gute Sichtbarkeit und eine schnelle Erreichbarkeit geachtet 
werden. Die konkreten Standorte wurden bereits unter Beachtung der o.g. Gesichtspunkte 
bei einer Begehung festgelegt und die technischen Umsetzungsmöglichkeiten geklärt. Durch 
die Auswahl der Standorte treten während der verschiedenen Bauabschnitte im Rahmen des 
„Neubauprojektes Kreisverwaltung“ keinerlei Einschränkungen auf. 
 
Das Projekt wird in Abstimmung mit der Stadt Ravensburg umgesetzt. Da die Standorte sich 
zum Teil auf den Grundstücken der Stadt Ravensburg befinden, werden dem Landratsamt 
Grundstücke zur Verfügung gestellt. Zudem wird die Station am Coswigerplatz durch die Stadt 
Ravensburg bereitgestellt und finanziert.   
 
An den jeweiligen Standorten sollen 12er Stationen eingerichtet werden. Die Fahrräder und 
die Verleihstationen können im Corporate Design des Landratsamtes Ravensburg gestaltet 
werden.  
 
II. Anwendung  
Die Elektrofahrräder können mit Hilfe der App „tws.mobil“ ausgeliehen werden. Hierzu ist 
eine Registrierung in der App mit einer E-Mail-Adresse erforderlich. Für die Mitarbeitenden 
der Landkreisverwaltung wird ein Dienstaccount mittels der geschäftlichen E-Mail-Adresse an-
gelegt, mit welchem das Fahrrad für private und dienstliche Zwecke kostenfrei genutzt wer-
den kann. Die unentgeltliche private Nutzung der Fahrräder durch die Mitarbeitenden stellt 
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keinen geldwerten Vorteil im Sinne des Steuerrechtes dar und ist gesetzlich ausdrücklich pri-
vilegiert. Aus diesem Grund stehen der Umsetzung keine steuerrechtlichen Bedenken entge-
gen. Für die Bürgerinnen und Bürger ist die Nutzung der Elektrofahrräder - wie an allen ande-
ren Stationen auch - kostenpflichtig. 
 

III.  Unterhaltung 
Sowohl die Verleihstationen, als auch die Räder werden durch die tws gebaut und unterhalten. 
Die Anlagen verbleiben im Eigentum der tws und werden dort abgeschrieben. Gewartet und 
repariert werden die Räder über die KBZO, die als Partner für die tws tätig sind. Die Wartung 
findet alle 6 Monate statt. Die technischen Probleme der Anlage werden durch den techni-
schen Dienst der tws behoben.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  

1. Kurzbeschreibung 

Alle anfallenden Kosten für die Verleihstation am Coswigerplatz (Parkhaus Rauenegg) in 
Höhe von 

• einmalige Kosten Bau inkl. Tiefbau und Netzanschluss: 10.750 € und  

• laufende Kosten Fahrräder: 12.000 € p. a.  
(Leasingzeitraum 5 Jahre: 60.000 €) 

trägt die Stadt Ravensburg.  
Die übrigen 3 Stationen werden vom Landkreis finanziert. Die finanziellen Auswirkungen für 
die 3 Verleihstationen setzen sich aus einmaligen Kosten für den Bau und laufenden Kosten 
für das Leasen der Elektrofahrräder zusammen: 

• Einmalige Kosten Bau inkl. Tiefbau und Netzanschluss: 32.250 €  

• Laufende Kosten Fahrräder: 60.000 € p. a.  
(Leasingzeitraum 5 Jahre: 300.000 €) 

 
2. Haushaltspositionen 

Teilhaushalt / Dezernat                    1                  Organisationsentwicklung, Personal und Kultur 

Unterteilhaushalt / Amt                   11                Hauptamt 

Produktgruppe                                   1126-11      Zentrale Dienstleistungen 

 

3. Finanzierung im Kreishaushalt  

3.1. Konsumtiv (Aufwand)                                

Sachkonto 42320000 Leasing      
 

Haushaltsjahr  2023 ff.  

Planansatz  60.000 €  

 

3.2. Investiv (Auszahlung) 

Sachkonto 78170000 Investitionszuschuss an private Unternehmen              
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Haushaltsjahr  2023 

Planansatz  33.000 €                  

 

 

Matthias Weber, 14.11.22 
______________________________________________ 
 gez. (Name Amtsleitung FK / (Datum) 
 
 
Anlagen:  
Präsentation AFK - 4 Verleihstationen mit Elektrofahrrädern 
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